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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht die Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis.  

Fotos: Gemeinde (1), R. Nimmervoll (1) und M. Wurzinger (2) 

Weihnachtsbaum am Kirchenplatz  

Schl¿ssel¿bergabe am 1. Dezember 2024 an Pfarrer Mag. Reinhard Bell 
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Die Seite des B¿rgermeisters 

Sehr geehrte St. Gottharderinnen, 

sehr geehrte St. Gottharder! 

Die vielen Adventmªrkte, der Duft von 

Weihnachtsgebªck und das Licht der 

Kerzen in der Vorweihnachtszeit,  

stimmen uns auf die bevorstehenden 

Weihnachtsfeiertage ein. 

Am 1. Adventsonntag fand die  

Schl¿ssel¿bergabe an Pfarrer Reinhard 

Bell statt. Ein Dank gilt an dieser Stelle 

ganz besonders an Kaplan Dipl.-Theol. 

Antonius Grgic und Kaplan Dr. Klaus 

Sonnleitner f¿r die seelsorgerische  

Begleitung unserer Gemeinde in den 

letzten Jahren. Nach lªngerer  

ungewisser Zeit - wie es mit den Pfarren 

nach der Neustrukturierung weiter  

gehen wird - wurde f¿r unsere Pfarre 

mit Pfarrer Mag. Reinhard Bell bereits 

eine Richtungsentscheidung getroffen. 

Lieber Herr Pfarrer Reinhard, ich heiÇe 

Dich in der Gemeinde St. Gotthard  

herzlich Willkommen und freue mich  

auf gute Zusammenarbeit. 

In der Gemeinde standen die letzten 

Wochen wieder ganz im Zeichen der 

Budgeterstellung. Wie in vielen  

Gemeinden wird auch bei uns die  

Finanzierung vor allem im Bereich  

Sozialhilfe, Krankenanstalten und  

Personalkosten immer schwieriger,  

dem steht der Auftrag f¿r eine  

moderate Weiterentwicklung der  

Gemeinde St. Gotthard gegen¿ber.  

Ein daraus entstehender Abgang im 

Voranschlag 2025 kann mit  

entsprechenden R¿cklagen  

voraussichtlich wieder ausgeglichen 

werden. 

Neben den laufenden Projekten wie  

der Flutmulde Eschelbach und der  

Errichtung der Lºschwasserbehªlter -  

f¿r eine flªchendeckende zeitgemªÇe 

Lºschwasserversorgung - liegt auch im 

Jahr 2025 der Schwerpunkt auf der  

Erhaltung und dem Ausbau diverser 

infrastruktureller Einrichtungen.  

F¿r die gemeindeeigenen  

Wasserversorgungsanlagen soll ein 

MaÇnahmenplan f¿r den Ausbau bzw. 

die notwendigen Sanierungen erstellt 

werden. Dieser soll in den nªchsten 

Jahren schrittweise umgesetzt  

werden. Der erste Teil im Bereich 

SportplatzstraÇe soll bereits im  

kommenden Jahr erneuert werden. 

Dies betrifft vor allem den Bereich 

Kreuzung Rottenegger StraÇe /

SportplatzstraÇe bis zur neuen  

StraÇenabsenkung im Bereich  

Flutmulde. Im Zuge dieser Arbeiten 

soll auch die StraÇenbeleuchtung auf 

eine energieeffiziente Beleuchtung 

umgebaut werden. 

Im Hinblick auf den Katastrophen-  

und Hochwasserschutz sollen nach  

Fertigstellung der Flutmulde  

Eschelbach die Planungen f¿r die  

GroÇe Rodl intensiviert werden. 

F¿r die generelle Ausrichtung und 

Entwicklung der Gemeinde  

St. Gotthard vor allem im Zentrum 

Rottenegg wird im kommenden Jahr 

der Prozess ĂMasterplan Rotteneggñ 

gestartet. Mit den Gemeinderªtinnen 

und Gemeinderªten, aber auch  

gemeinsam mit der Bevºlkerung,  

soll in Workshops die zuk¿nftige  

Ausrichtung und Gestaltung  

erarbeitet werden. 

  

B¿rgermeister Manfred Wurzinger 

Foto:  M. Gsºls 

Unseren Organisationen und Vereinen 

gilt zum Jahresabschluss wieder ein 

besonderer Dank. Die vielen  

ehrenamtlichen und freiwilligen  

Stunden, welche in den Vereinen  

aufgewendet werden, machen ein  

Zusammenleben in unserer schºnen 

Gemeinde so lebenswert.  

Einen groÇen Dank mºchte ich an dieser 

Stelle auch an die Mitarbeiter:innen und 

an die politischen Mandatare f¿r die 

verlªssliche und gute Zusammenarbeit 

richten.  

Ich w¿nsche euch eine schºne  

Vorweihnachtszeit, besinnliche und  

ruhige Weihnachtstage mit euren  

Familien und ein gesundes und  

spannendes Jahr 2025. 

 

 

 

Manfred Wurzinger 

B¿rgermeister 

Ă 
F¿r persºnliche Anliegen stehe ich gerne 

in meinen Sprechstunden (Montag und 

Freitag von 7 bis 9 Uhr sowie Donners-

tag von 16 bis 19 Uhr) zur Verf¿gung.  

Um telefonische Voranmeldung ersuche 

ich herzlich unter Tel. Nr. (07234) 870 

55. 

ñ 

Foto:  A. Wurzinger 
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Aus dem Gemeinderat Personelles 

Im Gedenken der        

Verstorbenen: 

 

Maria Kºstler, Rottenegger StraÇe 

(zuletzt wohnhaft in Gramastetten),  

im 92. Lebensjahr 

Hans-J¿rgen Weitzdºrfer, OberstraÇ,  

im 86. Lebensjahr 

Franz Scheuchenpflug, Im Bªckerwinkel, 

im 65. Lebensjahr 

Katrin Neuner, RodlstraÇe,  

im 36. Lebensjahr 

Karl Kepplinger, SportplatzstraÇe,  

im 77. Lebensjahr 

Roland Dolin, Eschelberg,  

im 69. Lebensjahr 

 

Zum Nachwuchs  

gratulieren wir den 

Eltern herzlich: 

 

Wolf Aurelius Singer 

 

 

Den 90. Geburtstag feierte: 

Ernst Seeger 
 

 

Das Ja-Wort  

gaben sich: 

 

Daria Thalhammer und 

Wolfgang Stallinger 

In der Sitzung vom 4. November 

2024 wurden folgende Themen 

behandelt: 

¶ Das Nahwªrmeprojekt Rottenegg 

muss leider eingestellt werden. Nªhe-

res dazu auf Seite 6. 

¶ Beschlossen wurde die Planªnderung 

zur Flªchenwidmungsplanªnderung 

Nr. 5.18 hinsichtlich Umwidmung des 

Grundst¿ckes 701/3 (Obereschel-

berg) von Gr¿nland in Bauland/

Wohngebiet.  

¶ Weiters wurde die Einleitung der 

Flªchenwidmungsplanªnderung Nr. 5 

hinsichtlich Umwidmung des Grund-

st¿ckes 1851/3 (RodlstraÇe) von 

Gr¿nland in ĂBestehendes Wohnge-

bªude im Gr¿nlandñ (Sternchen-

gebªude) beschlossen. 

¶ F¿r Eschelberg wurde die Verordnung 

einer 50-km/h-Zonenbeschrªnkung 

erlassen und beschlossen, auf Hºhe 

von Eschelberg 8 eine Vorrang-

Geben-Tafel bei der Bezirkshaupt-

mannschaft Urfahr-Umgebung zu 

beantragen. 

¶ Das Verkehrskonzept Rottenegg wur-

de zur Kenntnis genommen. Weiters 

wurde beschlossen, dass das Konzept 

im ĂMasterplanñ mitbetrachtet wird 

und weitere Teile dieses Konzeptes 

wie die Engstelle Rodlbr¿cke und der 

30er zwischen Rodlbr¿cke und Orts-

zentrum sollen zur Pr¿fung der Mºg-

lichkeit der baldigen Umsetzung vor-

gelegt werden bzw. das Gesprªch mit 

der Marktgemeinde Walding und der 

StraÇenmeisterei gesucht werden. 

¶ Der Pr¿fungsbericht der Bezirks-

hauptmannschaft Urfahr-Umgebung 

zum Nachtragsvoranschlag 2024 wur-

de zur Kenntnis genommen. 

Die nªchste Gemeinderatssitzung 

findet am Donnerstag, 12. De-

zember 2024 statt.  

Tagesordnung  

f¿r 12. Dezember 2024: 

1) Abschluss einer Vereinbarung 

¿ber Schulerhaltungsbeitrªge zu 

den Nahwªrmeanschlusskosten 

der Polytechnischen Schule mit 

der Marktgemeinde Neufelden 

2) Abschluss einer Vereinbarung 

¿ber Schulerhaltungsbeitrªge zu 

den Nahwªrmeanschlusskosten 

der Mittelschule mit der Markt-

gemeinde Neufelden 

3) Photovoltaik-Freiflªchen-

Strategie der Leader-Region 

Urfahr West; Beschlussfassung 

4) Konzept zur Aktivierung von 

Leerstand, Nachnutzung von 

Gebªudebrachen, Entwicklung 

von Stadt- und Ortskernen; 

Kenntnisnahme Objektkatalog 

St. Gotthard (Leerstands- und 

Brachenmanagement) 

5) Ortschaftsweg Grasbach: Ab- 

und Zuschreibung vom bzw. 

zum ºffentlichen Gut und Wid-

mung zum Gemeingebrauch 

bzw. Aufhebung aus dem Ge-

meingebrauch  

6) Pr¿fungsbericht des Pr¿fungs-

ausschusses vom 03.12.2024 

7) Genehmigung des Voranschla-

ges f¿r 2025 mit Mittelfristigem 

Ergebnis- und Finanzierungsplan 

2025-2029 samt Prioritªtenrei-

hung 

8) Allfªlliges 

Foto: Gemeinde 

Gemeindeamt  

Feiertagsregelung 

Das Gemeindeamt ist am Dienstag,  

24. Dezember 2024 geschlossen.  

Am Dienstag, 31. Dezember 2024 sind 

wir von 7 bis 12 Uhr f¿r Sie da. 

Abgabentarife ab 1. Jªnner 2025 

 
Wassergeb¿hr je mį 2,63 ú* 

Wasserzªhlergeb¿hr jªhrlich 24,55 ú* 

Wasserentnahme v. Hydrant  

   je mį 6,49 ú* 

Kanalben¿tzungsgeb¿hr  

   je mĮ Bmgl. 1,43 ú* 

Kanalben¿tzungsgeb¿hr  

 je mį W.verb. 3,25 ú* 

Entsorgungsgeb¿hr Senkgrubeninh.  

 je mį 11,06 ú* 

 

Hundeabgabe 54,54 ú   

Abfallgeb¿hr 120 l Tonne 312,88 ú* 

Abfallgeb¿hr 90 l Tonne 234,81 ú* 

Abfallgeb¿hr 60 l Tonne 173,60 ú* 

Abfallgeb¿hr 770 l Container  

   1.746,03 ú* 

Abfallgeb¿hr 1100 l Container  

    2.567,57 ú* 

* inklusive Umsatzsteuer 
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Winterdienst auf StraÇen und Gehsteigen gemªÇ StVO 1960 

Die Gemeinde hat die notwendigen Vor-

kehrungen zu treffen, damit der Winter-

dienst so problemlos wie mºglich ver-

richtet werden kann. 

Auch seitens der Gemeindebevºlkerung 

ist ein Beitrag zu leisten, um eine effizi-

ente Schneerªumung gewªhrleisten zu 

kºnnen. 

Um einen reibungslosen Ablauf der 

Schneerªumung zu ermºglichen, wer-

den die Anrainer:innen von StraÇen 

ersucht, Strªucher und  ste, die in die 

StraÇen hineinragen, ausreichend zu-

r¿ckzuschneiden, damit R¿ckspiegel und 

Drehleuchten der Schneerªumfahrzeuge 

nicht beschªdigt werden. 

Freie Fahrt f¿r Rªumfahrzeuge 

Schneestangen sind f¿r eine wirkungs-

volle Schneerªumung nºtig und d¿rfen 

nicht entfernt bzw. beschªdigt werden. 

Fahrzeuge sollen so abgestellt werden, 

dass es zu keiner Behinderung der 

Schneerªumfahrzeuge kommt. In Ab-

stimmung mit der Polizei wird weiter 

darauf hingewiesen, dass vorschrifts-

widrig abgestellte Fahrzeuge eine Ge-

fahr f¿r den Winterdienst darstellen und 

daher auch bei der Polizei angezeigt 

werden m¿ssen. Besonders dann, wenn 

durch eine derartige Behinderung der 

Winterdienst nicht durchgef¿hrt werden 

kann. Es muss im ¦brigen bedacht wer-

den, dass das Winterdienstpersonal 

auch nachts und bei schlechten Sicht-

verhªltnissen den Dienst verrichten 

muss. Wir werden uns in Zusammenar-

beit mit unseren Partnern bem¿hen, 

den Winterdienst so gut wie mºglich 

nach dem vorliegenden Einsatzplan 

durchzuf¿hren! 

Anders als bei der Schneerªumung auf 

den StraÇen ist f¿r die Rªumung und 

Streuung der Gehsteige nicht die Ge-

meinde zustªndig. 

Gehsteigrªumung bleibt  

Aufgabe der Anrainer:innen 

Seitens der Gemeinde St. Gotthard wird 

auf die gesetzlichen Anrainerverpflich-

tungen, insbesondere gemªÇ Ä 93 Stra-

Çenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960, 

BGBl. 159/1960 idgF.) hingewiesen: 

(1) Die Eigent¿mer von Liegenschaften 

in Ortsgebieten, ausgenommen die Ei-

gent¿mer von unverbauten land- und 

forstwirtschaftlich genutzten Liegen-

schaften, haben daf¿r zu sorgen, dass 

die entlang der Liegenschaft in einer 

Entfernung von nicht mehr als 3 m vor-

handenen, dem ºffentlichen Verkehr 

dienenden Gehsteige und Geh-

wege einschlieÇlich der in ihrem 

Zuge befindlichen Stiegenanla-

gen entlang der ganzen Liegen-

schaft in der Zeit von 6 bis 22 

Uhr von Schnee und Verunreini-

gungen gesªubert sowie bei 

Schnee und Glatteis bestreut 

sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) 

nicht vorhanden, so ist der Stra-

Çenrand in einer Breite von 1 m 

zu sªubern und zu bestreuen. 

Die gleiche Verpflichtung trifft 

Eigent¿mer von Verkaufsh¿tten. 

(1a) In einer FuÇgªngerzone 

oder WohnstraÇe ohne Gehstei-

ge gilt die Verpflichtung nach 

Abs. 1 f¿r einen 1 m breiten 

Streifen entlang der Hªuserfron-

ten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen 

haben ferner daf¿r zu sorgen, dass 

Schneewªchten oder Eisbildungen von 

den Dªchern ihrer an der StraÇe gele-

genen Gebªude bzw. Verkaufsh¿tten 

entfernt werden. 

(6) Zum Ablagern von Schnee aus 

Hªusern oder Grundst¿cken auf die 

StraÇe ist eine Bewilligung der Behºr-

de erforderlich. Die Bewilligung ist zu 

erteilen, wenn das Vorhaben die Si-

cherheit, Leichtigkeit und Fl¿ssigkeit 

des Verkehrs nicht beeintrªchtigt. 

Im Zuge der Durchf¿hrung des Win-

terdienstes auf ºffentlichen Verkehrs-

flªchen kann es aus arbeitstechni-

schen Gr¿nden vorkommen, dass die 

StraÇenverwaltung Flªchen rªumt und 

streut, hinsichtlich derer die Anrai-

ner:innen/Grundeigent¿mer:innen im 

Sinne der vorstehend genannten bzw. 

anderer gesetzlicher Bestimmungen 

selbst zur Rªumung und Streuung 

verpflichtet sind. 

Die Gemeinde St. Gotthard weist aus-

dr¿cklich darauf hin, dass 

¶ es sich dabei um eine (zufªllige) un-

verbindliche Arbeitsleistung der Ge-

meinde St. Gotthard handelt, aus der 

kein Rechtsanspruch abgeleitet wer-

den kann; 

¶ die gesetzliche Verpflichtung sowie 

die damit verbundene zivilrechtliche 

Haftung f¿r die zeitgerechte und 

ordnungsgemªÇe Durchf¿hrung der 

Arbeiten in jedem Fall beim verpflich-

teten Anrainer:in bzw. Grundeigent¿-

mer:in verbleibt. 

¶ Eine ¦bernahme dieser Rªum- und 

Streupflicht durch stillschweigende 

¦bung im Sinne des Ä 863 Allgemeines 

B¿rgerliches Gesetzbuch (ABGB) hier-

mit ausdr¿cklich ausgeschlossen wird. 

Schneerªumung ohne  

Entschªdigung zu dulden 

Nach Ä 21 Abs. 3 des Oº. StraÇengeset-

zes sind die Eigent¿mer von Grundst¿-

cken, die in einem Abstand bis zu 50 

Meter neben einer ºffentlichen StraÇe 

liegen, verpflichtet, die Ablagerung des 

im Zuge der Schneerªumung von der 

StraÇe entlang ihrer Grundst¿cke ent-

fernten Schneerªumgutes auf ihrem 

Grund ohne Anspruch auf Entschªdi-

gung zu dulden. 

Geschwindigkeit an StraÇen-

verhªltnissen anpassen 

Passen Sie die Geschwindigkeit Ihres 

Fahrzeuges den StraÇenverhªltnissen ï 

speziell den glatten Fahrbahnen ï an 

und beachten Sie vor allem Geschwin-

digkeitsbeschrªnkungen. 

Beschªdigungen melden 

Sollten Sie ºffentliche Einrichtungen wie 

Verkehrsschilder, Schneestangen, Stra-

Çenbeleuchtungen, etc. beschªdigen, 

melden Sie dies umgehend beim Ge-

meindeamt (Sobald die Polizei Ermitt-

lungen durchf¿hrt, muss dies im Sinne 

von Fahrerflucht behandelt werden!). 

Die Gemeinde St. Gotthard ersucht um 

Kenntnisnahme und hofft, dass durch 

ein gutes Zusammenwirken der kommu-

nalen Einrichtungen und des privaten 

Verantwortungsbewusstseins auch im 

kommenden Winter wieder eine sichere 

und gefahrlose Ben¿tzung der Gehstei-

ge, Gehwege und ºffentlichen StraÇen 

im Gemeindegebiet mºglich ist.  

Foto: R. Nimmervoll 
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Feuerwerk im Ortsgebiet verboten! 

Beschrªnkungen der Verwendung 

von Silvesterknallern/Feuerwerks-

kºrpern. ï Ein Auszug aus  dem 

Internet www.oesterreich.gv.at: 

Die Verwendung von Feuerwerkskºr-

pern/Silvesterknallern der Kategorie F2 

(zB Schweizer Kracher, Knallfrºsche 

etc.) ist im Ortsgebiet grundsªtzlich 

ganzjªhrig verboten. Der B¿rgermeister 

kann eine Ausnahme in bestimmten 

Fªllen erlauben, aber nur, soweit keine 

Gefªhrdung f¿r Menschen, deren Eigen-

tum, die ºffentliche Sicherheit oder un-

zumutbare Lªrmbelªstigungen zu be-

f¿rchten ist. 

Innerhalb und in unmittelbarer Nªhe zu 

Krankenanstalten, Kindergªrten, Alters- 

und Erholungsheimen, Kirchen sowie 

Tierheimen und Tiergªrten ist die Ver-

wendung von Feuerwerkskºrpern/

Silvesterknallern grundsªtzlich immer 

verboten, auch auÇerhalb des Ortsge-

bietes. Der B¿rgermeister kann in die-

sem Fall keine Ausnahme erlauben. Nur 

wenn es sich um Feuerwerkskºrper/

Silvesterknaller handelt, die keinen Lªrm 

erzeugen, kann die f¿r die betreffende 

Einrichtung verantwortliche Person ihre 

Zustimmung erteilen, sofern keine Ge-

fahr f¿r Leben, Gesundheit und Eigen-

tum von Menschen oder die ºffentliche 

Sicherheit entsteht. 

Bei und in unmittelbarer Nªhe von 

Sportveranstaltungen sind Besitz und 

Verwendung von Feuerwerkskºrpern/

Silvesterknallern verboten, es sei denn, 

der/die Veranstalter:in verf¿gt ¿ber eine 

besondere Besitz- und Verwendungsbe-

willigung. 

Ebenfalls grundsªtzlich verboten ist die 

Verwendung von Silvesterknallern/

Feuerwerkskºrpern der Kategorie F2 (zB 

Schweizer Kracher, Knallfrºsche etc.) 

innerhalb bzw. in unmittelbarer Nªhe zu 

grºÇeren Menschenansammlungen, egal 

ob innerhalb oder auÇerhalb des Orts-

gebiets. 

Feuerwerkskºrper/Silvesterknaller der 

Kategorien F1 (zB Wunderkerzen, Knall-

bonbons, Knallerbsen etc.) und F2 (zB 

Schweizer Kracher, Knallfrºsche etc.) 

d¿rfen nur einzeln und voneinander 

getrennt angez¿ndet werden. 

Die Verwendung in der Nªhe von Tank-

stellen und anderen leicht entz¿ndlichen 

oder explosionsgefªhrdeten Gegenstªn-

den, Anlagen und Orten ist verboten. 

 

Bei Zuwiderhandeln droht eine Geld-

strafe in der Hºhe von bis zu 3.600 

Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis 

zu drei Wochen. 

Handeln Sie im Umgang mit Sil-

vesterknallern/

Feuerwerkskºrpern verantwor-

tungsvoll und nehmen Sie R¿ck-

sicht! 

Quelle, Bericht und Fotos sowie weite-

re Infos unter https://

www.oesterreich.gv.at/themen/

freizeit_und_strassen-

verkehr/silvester-

knaller_feuerwerks-

koerper.html. 

In den letzten Jahren erhielten wir 

mehrere Beschwerden ¿ber Missach-

tung der Vorschriften. Ich bitte daher 

nachdr¿cklich um Beachtung und Ein-

haltung der gesetzlichen Bestimmun-

gen ï zum Wohle unserer Mitmen-

schen und der Tierwelt. 

Bgm. Manfred Wurzinger 

Fund- und  

Verlustgegenstªnde 

Folgende Fundgegenstªnde wurden 

beim Gemeindeamt abgegeben:  

03.09.2024 Handy 

17.10.2024 Sonnenbrille 

28.10.2024 rosa Kinderhaube 

Der/Die Eigent¿mer/in wird gebeten, 

sich am Gemeindeamt als Besitzer/in zu 

identifizieren und die Fundsache zu be-

heben. Eine Liste der Fundgegenstªnde 

finden Sie unter www.sanktgotthard.at/

Fund. 

Weiters wurde nachstehender Verlust 

gemeldet: 

26.09.2024 schwarze Geldtasche 

09.10.2024 zwei Schl¿sseln und 

Schl¿sselanhªnger 

25.10.2024 brauner Stoffbªr 

07.11.2024 optische Sonnenbrille 

02.12.2024 Trinkflasche 

Der Weihnachtsbaum am Kirchenplatz 

St. Gotthard wurde heuer von August 

Hanner, Kleines Rodltal, zur Verf¿gung 

gestellt. Der Baum wurde ï wie auch in 

den Vorjahren ï mit den Basteleien von 

den Sch¿ler:innen der Volksschule St. 

Gotthard geschm¿ckt und strahlt mit 

Lichterketten durch die Weihnachtszeit. 

Weihnachtsbaum  

am Kirchenplatz 

Foto: A. Wurzinger 

Anmeldetermin f¿r den Hort  

St. Gotthard f¿r das Arbeitsjahr 

2025/2026 ist am Donnerstag, 13. 

Februar 2025 von  17 bis 19 Uhr. 

Hortanmeldung  

f¿r 2025/2026 

Die nªchsten  

Bauberatungstermine 

Bauberatung und Vorpr¿fung durch 

den bautechnischen Amtssachverstªn-

digen: Freitag, 24. Jªnner 2025 und 

Mittwoch, 19. Februar 2025. 

Bitte um rechtzeitige Voranmeldung 

unter der Tel. Nr. (07234) 870 55-17 

oder gemeinde@st-gotthard.ooe.gv.at. 

Terminªnderungen vorbehalten! 

Die Termine werden laufend und aktu-

ell unter www.sanktgotthard.at ï Amt-

liche Termine angek¿ndigt. 

Foto: A. Wurzinger 
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Neuerungen beim Oº. Hundehaltegesetz seit 1. Dezember 2024 

Seit 1. Dezember 2024 ist das neue Oº. 

Hundehaltegesetz in Kraft. Es beinhaltet 

umfassende Regelungen zu Hundean-

meldung, Alltagstauglichkeitspr¿fungen 

und besonderen Anforderungen f¿r gro-

Çe Hunde und Hunde spezieller Ras-

sen. Sªmtliche Pflichten, Fristen und 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung sind 

im Gesetz definiert.  

Folgende Unterlagen werden zur 

Hundeanmeldung benºtigt: 

¶ Hundedaten (Farbe, Geschlecht, Wurf-

datum, Rufname, Chipnummer, é) 

¶ Genaue Rasse (bei Mischlingen ist die 

Hauptrasse anzugeben) 

¶ Nachweis ¿ber die positiv absolvierte 

Sachkunde-Ausbildung 

¶ Nachweis ¿ber eine bestehende Haft-

pflichtversicherung f¿r den Hund 

¶ Registrierungsbestªtigung aus der 

Heimtierdatenbank 

¶ Tierarztbestªtigung ¿ber die GrºÇe des 

Hundes 

¶ Alterstauglichkeitspr¿fung f¿r alle gro-

Çen Hunde sowie Hunde spezieller 

Rassen 

GroÇe Hunde: Als groÇe Hunde gelten 

alle Hunde, die ausgewachsen eine Wi-

derristhºhe von mindestens 40 cm oder 

ein Gewicht von mindestens 20 kg auf-

weisen. Hat der Hund bei der Hundean-

meldung das 12. Lebensmonat noch 

nicht vollendet, ist ab dem vollendeten 

12. Lebensmonat des Hundes eine tier-

ªrztliche Bestªtigung ¿ber die GrºÇe 

und das Gewicht des Hundes einzuholen 

und der Gemeinde binnen 2 Monate 

vorzulegen, sofern dies nicht bereits 

vorher zweifelsfrei bestªtigt werden 

kann. 

Spezielle Rassen: Bullterrier, Ameri-

can Staffordshire Terrier, Staffordshire 

Bullterrier, Dogo Argentino, American Pit 

Bull Terrier, Tosa Inu und deren Kreu-

zungen untereinander. Diese Hunde 

gelten als groÇe Hunde. 

Alltagstauglichkeitspr¿fung: Hunde-

halter groÇer Hunde und Hunde speziel-

ler Rassen, die zum Stichtag 01.12.2024 

j¿nger als 8 Jahre sind, m¿ssen bis spª-

testens 31.05.2025 mit dem Hund eine 

Alltagstauglichkeitspr¿fung absolvieren. 

Wird der Gemeinde die Bestªtigung 

¿ber die positive Absolvierung der All-

tagstauglichkeitspr¿fung nicht fristge-

recht vorgelegt, ist bis zu deren Vorla-

ge der Hund an ºffentlichen Orten mit 

Leine und Maulkorb zu f¿hren.   

Eine Hundeabmeldung ist innerhalb 

einer Woche vorzunehmen. 

Alle Informationen rund um die Neue-

rungen finden Sie im Internet unter 

www.hundehaltung-ooe.at. 

 

Weiters wird aus gegebenem Anlass 

an die Hundehalter:innen appelliert, 

dass auf die Entfernung der Exkre-

mente besonders auf Sport- und 

Spielflªchen geachtet wird. Danke! 

Foto:  A. Wurzinger 
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Projekt Nahwªrme 

Nach einem positiven Ergebnis der 

Machbarkeitsstudie wurde in Rottenegg 

ein Vorprojekt f¿r ein Biomasse-

Heizwerk gestartet.  

Eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter 

haben Hausbesuche, Datenerhebungen 

und Heizlastberechnungen durchge-

f¿hrt, auf deren Basis die Wirtschaftlich-

keit und die Fºrderbarkeit des Projektes 

untersucht wurde. 

Wir erhielten viele konkret positive Inte-

ressensbekundungen, die das Projekt 

unterst¿tzten. In der Summe fielen die-

se aber leider zu gering aus, um eine 

positive Wirtschaftlichkeit und die Erf¿l-

lung der Fºrderkriterien erreichen zu 

kºnnen. 

Neues in der Gemeinde 

Kriegerdenkmal 

Das Kriegerdenkmal der Gemeinde  

St. Gotthard ist beim Areal der Pfarrkir-

che integriert und erinnert als Denkmal 

an die im Krieg ums Leben gekomme-

nen Soldaten. Die jªhrliche freiwillige 

Pflege wird durch Mitglieder des Kame-

radschaftsbundes ¿bernommen.  

Heuer wurde es generalsaniert - Aus-

tausch des Unterbaus und eine neue 

Abstellflªche f¿r jahreszeitengerechte 

Bepflanzung wurden in Eigenregie 

durchgef¿hrt. Das notwendige Material 

wurde seitens der Gemeinde bereitge-

stellt. Ebenso beauftragte die Gemeinde 

das Unternehmen fidy ï Friedrich Zach 

aus Oberm¿hl, eine Nachbesserung der 

angebrachten Schriftz¿ge durchzuf¿h-

ren.  

Ein Dankeschºn an den Kamerad-

schaftsbund f¿r die freiwilligen Leistun-

gen. 

Neues Mehrzweckfahrzeug f¿r Gr¿nraumpflege und Winterdienst 

Aufgrund der steigenden Aufgaben im 

Bereich Gr¿nraumpflege und StraÇener-

haltung wurde von der Gemeinde ein 

Mehrzweckfahrzeug der Marke Iseki 

angekauft.  

Auch Schneerªumung und Streuung auf 

schmalen StraÇen in Siedlungsgebieten 

kann es gut bewªltigen. In diesem Be-

reich hatte der Gemeindebauhof das 

Mehrzweckfahrzeug mit Schneeschild 

und Streuer schon im Einsatz, wo es 

gute Dienste leistete. 

Nur 53 % der mºglichen Anschlussob-

jekte im vorgesehenen Versorgungs-

gebiet zeigten Interesse. 

Das Projekt Nahwªrme Rottenegg 

kann somit nicht umgesetzt werden 

und wurde beendet. 

Ein Dankeschºn dem Team Nahwªrme 

f¿r die vielen freiwilligen Stunden, wel-

che im Sinne einer ºkologischen, zu-

kunftsfitten Wªrmeversorgung f¿r unse-

re Gemeinde aufgewendet wurden. 

Projekt-Team Nahwªrme 

Foto: Gemeinde 

¦bergabe Mehrzweckfahrzeug Iseki 

Foto: Gemeinde 

Mitglieder des Kameradschaftsbundes vor dem Kriegerdenkmal am 1. November 2024 

Foto: R. Nimmervoll 


